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Einleitung 

Die Frage nach den Bedingungen für gesellschaftliche Ordnung zählt von 
Anfang an zu den Grundfragen der Soziologie. Es ist vor allem Emile 
Durkheim gewesen, der in diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit 
kollektiv geteilter, gesellschaftlicher Werte und Normen betont hat und 
dessen Sicht inzwischen weitgehend geteilt wird: statt der externen 
Zwänge durch den Machtapparat des Staates seien es die internalisierten 
Zwänge, das „Kollektivbewußtsein", das den einzelnen in seinem Verhal­
ten bestimmt. Das Vorkommen gesellschaftlicher Abweichung wird aus 
dieser Perspektive mit zu einer Funktion der Uniformität und Stärke, mit 
der Werte und Normen kollektiv getragen werden und mit der auf deren 
Verletzung mit moralischer Empörung und Sanktionsandrohung reagiert 
wird (Durkheim 1965, 157ff.). 

Angesichts der zentralen Bedeutung gesellschaftlicher Werte und Normen 
im Selbstverständnis der Soziologie ist es um so verwunderlicher, wie 
selten deren Erscheinungsformen, Geltungsbereich und Wandel in der 
Bundesrepublik ( ebenso wie in anderen Ländern) empirisch untersucht 
wurde. Selbst innerhalb der Soziologie abweichenden Verhaltens hat stets 
mehr die praktizierte Abweichung interessiert, im Gefolge des Labeling­
Ansatzes allenfalls die institutionalisierte gesellschaftliche Reaktion. Und 
in der Rechtssoziologie gab es nur vorübergehend, gegen Ende der 60er 
und Anfang der 70er Jahre, ein Interesse an dieser Thematik. In der 
Folgezeit verschob es sich auf die Institutionen des Rechts und der 
Rechtsanwendung. 

Der unzureichenden Forschungssituation gemäß ist gegenwärtig nicht nur 
die Zahl der verfügbaren Studien in der Bundesrepublik auf lokaler oder 
nationaler Ebene relativ gering (vgl. Kaupen et al. 1970, Kerner 1980, 
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Smaus 1985, Karstedt-Henke 1985, Köcher 1987, 344ff., Plate und 
Schneider 1989). Vor allem fehlt es an Trendstudien, die geeignet wären, 
etwas über Konstanz und Wandel der normativen Vorstellungen auszusa­
gen. Angesichts dessen fällt es schwer, etwas über die Richtigkeit der 
verbreiteten These auszusagen, nach der ein Wertewandel auch im 

Bereich normativer Vorstellungen von Recht und Unrecht, Konformität 
und Abweichung stattgefunden hat. Daß es in dieser Hinsicht einen 
Wandel gegeben hat, wird von mehreren Sozialwissenschaftlern vermutet 
(siehe u.a. Noelle-Neumann 1978, Haferkamp 1985, Köcher 1987, 342ff.) 
und findet auch in der öffentlichen Diskussion vermehrte Resonanz (vgl. 
z. B. Frankfurter Rundschau 1988, Mill 1988, 30). Die grundlegende
Aussage lautet, daß die Bandbreiten des moralisch Zulässigen gestiegen
seien und eine Zunahme der tolerierten Normabweichungen eingetreten
sei (so z.B. Köcher 1987, 298).

Der Glaube an einen derartigen Wandel fällt um so leichter, als auch in 
anderen Bereichen bei vielen Kommentatoren allgemein von einem 
Wandel die Rede ist, der zum Schwinden traditioneller Orientierungen 
zugunsten individualistischer Selbstverwirklichungstendenzen führe ( vgl. 
u.a. Noelle-Neumann und Strümpel 1984, Inglehart 1981). Daß Wandel
und nicht Konstanz das Typische bei der Deliktbewertung und beim
Sanktionsverlangen ist, wird auch in der Soziologie abweichenden Verhal­
tens als Gedanke häufig vertreten: so gebe es im historischen und
interkulturellen Vergleich fast kein Delikt, das nicht eine unterschiedliche

Bewertung erfahren hätte (Kutchinsky 1970, 12).

In welchem Umfang und bei welchen Delikten sich der Wandel tatsächlich 
vollzogen hat, ist empirisch - von einer deliktspezifischen Ausnahme 
abgesehen - jedoch keineswegs geprüft. Die deliktspezifische Ausnahme 
betrifft die Mitnahme von Materialien, die am Arbeitsplatz benutzt 
werden. Hier scheint die Zahl der Bundesbürger, die diese Mitnahme 
strikt ablehnen, langfristig zugunsten einer konditionalen Akzeptanz 
gesunken zu sein (vgl. Noelle-Neumann 1978, Köcher 1987, 342ff.). 
Wieweit man von diesem Befund auf einen Wandel der normativen 
Vorstellungen schließen kann (wie üblicherweise geschehen), ist freilich 
ungewiß. Unter Umständen drückt sich darin lediglich die Tatsache aus, 
daß das Verhältnis zum Arbeitgeber über Zeit ein anderes geworden ist. 
Nur eine systematische Analyse, die den Deliktkatalog über dieses 
spezifische Delikt hinaus erweitert, wird dies klären können. 

Im folgenden soll eine derartige erweiterte Analyse vorgenommen 
werden. Dabei greifen wir zum einen den gleichen Delikttyp auf, an den 
zum Teil in der Vergangenheit die These des Wertewandels festgemacht 
wurde. Zugleich ergänzen wir dieses Delikt durch einen Katalog weiterer 
Delikte unterschiedlicher Provenienz. 
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2. Replikationen als Mittel der Trendanalyse

Fehlt es wie im vorliegenden Fall an Erhebungen zur Beschreibung und 
Analyse sozialen und kulturellen Wandels, so bietet sich die Replikation 
von Fragen aus älteren Studien als Korrektiv an (vgl. u. a. Duncan 1975, 
Reuband 1980b, 146ff., Allerbeck und Hoag 1985). Sofern primär ein 
Interesse am Langzeitvergleich besteht, erscheinen vor allem solche 
Studien als Ausgangsbasis günstig, die zeitlich relativ früh durchgeführt 
wurden. Unter diesem Gesichtspunkt bietet sich in unserem Zusammen­
hang besonders die 1970 durchgeführte Studie von Wolfgang Kaupen an 
(Kaupen et al. 1970, Kaupen 1973). Sie stellt die erste Umfrage in der 
Bundesrepublik dar, in der überhaupt die normative Beurteilung verschie­
dener Verhaltensweisen und das Strafverlangen auf bundesweiter Ebene 
untersucht wurden. Für eine Reihe verschiedener, konkret formulierter 
Delikte1 wurden hier sowohl die moralische Beurteilung als auch das 
Sanktionsverlangen ermittelt. 

Wir haben die Kaupen-Studie erstmals 1982 und dann wieder 1987 zur 
Ausgangsbasis einer Replikations-Studie genommen. Dies geschah in 
bezug auf ausgewählte Delikte.2 Die Deliktauswahl erfolgte unter dem 
Gesichtspunkt der Heterogenität: es sollten Einkommensvergehen ebenso 
enthalten sein wie Gewaltdelikte, Delikte ohne Opfer ebenso wie solche 
mit Opfern. Und es sollten welche dazugehören, die einst strafrechtlich 
geahndet wurden und jetzt nicht mehr. Nur durch die Berücksichtigung der 
verschiedenen Arten von Delikten ist es möglich, etwas über die Allge­
meinheit und Konsistenz des Wandels auszusagen. 

Bei der Replikation orientierten wir uns an der Notwendigkeit einer 
funktionalen Äquivalenz von Frageformulierungen (vgl. Scheuch 1973). 
Sie ist überall dort nötig, wo die wörtliche Replikation -die üblicherweise 
die sinnvollste Strategie darstellt-zu einem veränderten Frageverständnis 
führt. In unserem Fall bestand das Problem darin, daß bei vielen der 
vorgegebenen Deliktbeschreibungen die Schadenshöhe in DM angegeben 
und bei allen Strafenvorgaben Geldbeträge in DM aufgeführt worden 
waren. Da seit der ersten Umfrage von 1970 die Einkommen in der 
Bundesrepublik gestiegen waren, mußte dieser Entwicklung Rechnung 
getragen werden. Dies geschah durch Anpassung der genannten DM­
Beträge an die Einkommensentwicklung. So konnte sichergestellt wer­
den, daß die relativen Kosten - relativ zum eigenen Einkommen der 
Befragten3 

- über die Zeit gleichbleiben und nicht die Reaktion auf 
objektiv identische, aber subjektiv unterschiedliche Stimuli gemessen 
wurden. 

Die Replikation erfolgte im Rahmen bundesweit angelegter, mündlicher 
Repräsentativ-Umfragen: durch Infratest (im Rahmen des ZUMABUS) 
im Frühjahr 1982 mit N = 1993 Befragten und durch GFM/GETAS im 
Dezember 1987 mit N = 987 Befragten. In beiden Fällen handelte es sich 
um eine Randomstichprobe der Bevölkerung der Bundesrepublik ab 18 
Jahre. Die Ausgangsstudie von 1970, organisatorisch durchgeführt vom 
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Institut für Verbraucherforschung als Erhebungsinstitut, unterlag ver­
gleichbaren Erhebungsbedingungen. Für unseren Vergleich verwenden 
wir sie in Form eines gewichteten Datensatzes, der die intentionale 
Überrepräsentation der berufstätigen Frauen ausgleicht und die Vertei­
lung in der Gesamtbevölkerung reproduziert. 4 

3. Verändemngen im moralischen Urteil

3.1 Eigentumsdelikte 

Die erste Deliktart, die wir untersuchen, stellen Eigentumsdelikte dar. An 
ihnen glaubte man in der Vergangenheit (so z.B. Noelle-Neumann 1978, 
44 f., Köcher 1987, 342 ff.), den Wandel deutlich - und geradezu exempla­
risch - belegen zu können. In unserer eigenen Untersuchung können wir 
die These anhand der gleichen Deliktart, auf die gewöhnlich verwiesen 
wird, überprüfen: der Mitnahme von Materialien des Arbeitsplatzes. Es 
handelt sich um Materialien mit konkret benanntem Wert: 1970 im Wert 
von500 DM, 1982-der Einkommensentwicklung angepaßt-von 1000 DM 

und 1987 von 1200 DM. 

Betrachtet man die empirischen Befunde (Tabelle 1; s. Seite 293), so 
sprechen diese deutlich gegen die These vom Wandel: die Zahl derer, die 
das Delikt als „sehr schlimm" beurteilen, ist über die Zeit hinweg 
weitgehend konstant, ebenso die Zahl derer, die das Verhalten „nicht so 
schlimm" finden. Damit scheidet zugleich jene Möglichkeit aus, derzu­
folge die steigende Bereitschaft zur Billigung der Abweichung Ausdruck 
einer veränderten Haltung zum Arbeitgeber ist (und nicht notwendiger­
weise Reflex einer veränderten Einstellung gegenüber Eigentumsnor­
men). Klammert man die Möglichkeit aus, daß der Wert der Materialien in 
der Allensbacher Studie, die einen gegenläufigen Trend zu unserer 
Analyse erbrachte, in den unterschiedlichen Befragungszeiten für die 
Befragten jeweils etwas Unterschiedliches bedeutete, so bleibt zur Erklä­
rung der Diskrepanz nur: womöglich hat sich je nach Wert des Gutes eine 
differentielle Entwicklung ereignet, unter Umständen ist der Wandel auf 
die Materialien mit geringerem Wert beschränkt.5 

Nun steht für Noelle-Neumann und andere Autoren der beobachtete
Wandel in der Einstellung zum Arbeitsplatzdiebstahl für einen globalen
Wandel in der Bewertung von Eigentumsnormen und Gesetzesverstößen
und erfährt von dorther seinen besonderen Symptomwert. Andere Delikte
müßten ebenso betroffen sein. Daß davon nicht allgemein die Rede sein
kann, darauf verweist indes ein weiteres Delikt: das der Steuerflucht6• Die
Verlagerung von Vermögen in das Ausland, um es dem Staate vorzuent­
halten -dem ein Anteil in Form von Steuern eigentlich zukommt-, wird
nach unseren Daten mehrheitlich verurteilt, und dies im Lauf der Zeit in
verstärktem Maße. Mag auch die Steuerhinterziehung in der Bevölkerung
oft als eine Art Kavaliersdelikt angesehen werden (vgl. z.B. Schmölders
1960, S. 105 ff. , 1978, S. 101 ff.), so scheint sie doch, so zeigt der vorliegende
Fall, diese Bedeutung bei höheren Beträgen zu verlieren.

287 



Der Wandel hin zu einer verschärften Bewertung der Steuerflucht setzt 
bereits in den 70er Jahren ein. Er kann mithin nicht durch die öffentliche 
Diskussion in den 80er Jahren geprägt sein, in der im Zusammenhang mit 
der Parteienfinanzierung eine Zeitlang von massiven Steuerhinterziehun­
gen die Rede war. Gemessen an der Quote für „sehr schlimm" im 
Zeitvergleich ist es bemerkenswert, daß noch im Jahr 1970 der Diebstahl 
am Arbeitsplatz stärker verurteilt wurde als die Steuerflucht, sich in der 
Erhebung von 1987 aber die Beziehung umkehrt. Unter Umständen hat 
die seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre stark steigende Massenarbeitslo­
sigkeit mit zu dieser veränderten Einschätzung beigetragen: in einer Zeit, 
in der die öffentlichen Haushalte stark beschränkt sind und gleichzeitig 
Sozialleistungen vermehrt aufgebracht werden müssen, wiegt die Steuer­
hinterziehung durch Unternehmer, die ihr Einkommen erheblich gestei­
gert haben, um so schwerer. 

3.2 Gewaltdelikte 

Folgt man der Deutung eines allgemeinen Wertewandels, der zur Erweite­
rung des Zulässigen führt, müßten nicht nur die Einkommensdelikte 
davon betroffen sein. Auch andere Deliktarten wie Gewaltvergehen 
müßten einer veränderten, milderen Bewertung unterliegen. Doch das 
Gegenteil ist bei Gewaltdelikten der Fall: bei dem hier aufgenommenen, 
der Gewalt gegen die Ehefrau, läßt sich kein Rückgang, sondern ein 
massiver Anstieg in der moralischen Verurteilung feststellen. 1970meinten 
lediglich 32% der Befragten, es sei „sehr schlimm", wenn der Ehemann 
seine Frau verprügelt, weil sie den Haushalt nicht ordentlich führt, so sind 
es 1987 69%. Der Anteil derer, die das beschriebene Verhalten nicht so 
schlimm finden, sinkt von 27% auf 3%. 

Durch die starke Veränderung bedingt, hat sich nicht nur die absolute, 
sondern auch die relative Wertung - relativ zu anderen Delikten -
erheblich verändert: 1970 beurteilen mehr Befragte den Haschischkonsum 
als das Verprügeln der Ehefrau als „sehr schlimm". Ähnliche Einstufun­
gen erbringen andere Umfragen aus dieser Zeit (vgl. Infas 1970). 
Vergegenwärtigt man sich, daß im Fall des Haschischgebrauchs niemand 
anderes geschädigt wird als potentiell der Betroffene selbst - und selbst 
dies ist fraglich (vgl. Schenk 1975, Cohen 1982, Uchtenhagen 1982) -, so 
bedeutet die vorgenommene Rangordnung eine, die geradezu umgekehrt 
proportional zum angerichteten Schaden steht. Die langfristige Verände­
rung, die zu einem Anstieg der Verurteilung von Gewalt führt, ist aus 
dieser Sicht als ein Korrektiv anzusehen, das eine realistischere Annähe­
rung an das ungleiche Schadenspotential bedeutet. 

Die veränderte Bewertung der Gewalt in der Ehe stellt den wohl 
spektakulärsten und stärksten Wandel im Rahmen unseres Langzeitver­
gleichs dar. Inwieweit sich darin eine allgemein veränderte Bewertung von 
Gewalt gegen Personen widerspiegelt oder eine spezifische in der Bewer­
tung von Gewalt gegen Frauen, kann hier nicht geprüft werden. Daß sich 
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seit der Jahrhundertwende langfristig die Toleranzschwelle gegenüber 
Gewalt reduziert haben könnte, darauf verweisen indirekt einige ausländi­
sche Befunde (vgl. Walker 1971, S. 25f.). liJnd daß sich innerhalb der 70er 
Jahre ebenfalls die Gewalt gegen Frauen in zunehmendem Maße öffentlich 
thematisiert und zum Problem definiert wird, daran kann ebenfalls kein 
Zweifel bestehen: die Diskussionen um Gewalt gegen Frauen in der 
Frauenbewegung und die Errichtung von Frauenhäusern (z. B. Ohl und 
Rösener 1979, S. 14) stellen ein Abbild dieser kulturellen Veränderungen 
dar. Vermutlich drückt sich in der hier abgebildeten veränderten Bewer­
tung von Gewalt in der Ehe primär eine veränderte Sichtweise gegenüber 
der familialen Gewaltanwendung vor dem Hintergrund einer langfristig 
zunehmenden Ablehnung von Gewaltanwendung an sich aus (vgl. zu 
letzterem auch Elias 1976). 

3.3 Delikte ohne Opfer 

Als dritten Typus von Delikten haben wir in unsere Replikationsstudie 
solche Verhaltensweisen aufgenommen, die in der Literatur als „Delikte 
ohne Opfer" -,,crimes without victim" ( vgl. z.B. Schrag 1971) bezeichnet 
werden. Daß sie für Wandel besonders stark anfällig sein könnten, darauf 
deuten interkulturell vergleichende und historische Studien hin. Sie 
zeigen, daß der Konsens in der Deliktbewertung sowohl innerhalb als auch 
zwischen den Gesellschaften im allgemeinen größer ist als in der Literatur 
üblicherweise vermutet: die größten Gemeinsamkeiten ergeben sich dabei 
bei den „klassischen" Delikten, bei denen einem Opfer Schaden zugefügt 
wird (wie z. B. bei Gewalt- oder Eigentumsdelikten). Stärkere Unter­
schiede treten nur bei den Delikten ohne Opfer auf (wie z. B. Rauschmit­
telgebrauch oder Homosexualität) (vgl. Newman 1987, S. 50 f., S. 285f.). 

Im Fall des ersten, in unsere Untersuchung einbezogenen Delikts ohne 
Opfer-des Haschischgebrauchs -, erweist sich die moralische Verurtei­
lung zwischen 1970 und 1982 als weitgehend stabil, lediglich zwischen 1982 
und 1987 gibt es einen Rückgang in der Beurteilung als „sehr schlimm". 
Weitgehende Analysen unter Berücksichtigung von Variablen, welche die 
Gefahrenperzeption des Haschischkonsums messen, legen allerdings 
nahe, in diesem Rückgang keinen realen Rückgang in der Ablehnung des 
Konsums zu sehen: in der gleichen Zeit steigt der Anteil derer, die im 
Konsum gesundheitliche oder psychische Schäden erkennen, stark an. Es 
scheint, als würde sich hier so etwas wie die Ersetzung moralischer durch 
gesundheitsbezogene Argumente vollziehen, die den Konsum auch dort 
als nicht akzeptabel erscheinen lassen, wo moralisch das Verhalten nicht 
sonderlich mißbilligt wird (Reuband 1988, S. 486f.). 

Im Falle des zweiten aufgenommenen Verhaltens, der „Homosexualität", 
handelt es sich um ein Verhalten, das strafrechtlich kein Delikt mehr 
darstellt. Es wurde in der Bundesrepublik-soweit es sich um Beziehungen 
zwischen erwachsenen Männern handelt -gegen Ende der 60er Jahre aus 
dem Strafkatalog der Justiz gestrichen. Dabei läßt sich nachweisen, daß 
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sich in der Meinung der Bevölkerung das Bild der Homosexualität schon 
früher von einer rein moralischen Perspektive hin zu einer eher akzeptie­
renden Sichtweise entwickelt hat (vgl. Noelle-Neumann 1977, S. 144), die 
strafrechtliche Änderung den bereits vollzogenen Wandel im Normbe­
wußtsein der Bundesbürger lediglich zeitverzögert umsetzt. Inwieweit aus 
der rechtlichen Änderung eine zusätzliche Bekräftigung dieses bereits 
eingeschlagenen Trends erwächst, das Recht also eine normenvalidie­
rende Funktion innehat, kann nachträglich nicht mehr geklärt werden. 

Bemerkenswert bei der Beurteilung der Homosexualität ist es, daß sich der 
einmal eingeschlagene Trend zur milderen Beurteilung in neuester Zeit 
nicht mehr fortsetzt. In den 80er Jahren kommt der Trend zum Stillstand 
und weicht einer - wenn auch leichten - gegenläufigen Entwicklung: das 
Verhalten wird wieder etwas stärker als „sehr" oder „ziemlich schlimm" 
beurteilt. Vermutlich ist es die AIDS-Epidemie und -Diskussion, die zu 
dieser leichten Verschärfung führt. Mit mehr als 70% stellen die Homose­
xuellen die Hauptrisikogruppe in der AIDS-Population dar (AIDS­
Nachrichten 1988, S. 8). Zu Beginn der AIDS-Epidemie wurde die 
Krankheit überdies vielfach mit einer reinen Homosexuellen-Krankheit 
gleichgesetzt. Daß die jüngere Generation, die überproportional am 
vorangegangenen Liberalisierungstrend beteiligt war, in den 80er Jahren 
nunmehr überproportional am Gegentrend beteiligt ist und die Homose­
xualität im Vergleich zu früher wieder etwas häufiger als „sehr schlimm" 
oder „ziemlich schlimm" bezeichnet, mag als ein Indiz für die Richtigkeit 
dieser Interpretation gelten (vgl. Reuband 1989a, S. 71): die Jüngeren 
stellen die sexuell aktivste Gruppe in der Bevölkerung, mit z.T. noch 
wechselnder Partnerschaft, dar. Unter diesen Umständen muß die subjek­
tive AIDS-Bedrohung um so eher empfunden werden (vgl. dazu auch 
EMNID 1987, S. 9 f., Koch 1988). 

3.4 Delikte gegen die öffentliche Ordnung 

Neben der Eigentums- und Gewalt-Kriminalität sowie den Delikten ohne 
Opfer wurden als vierter Typus von Delinquenz zwei Verhaltensweisen 
einbezogen, die eine Störung der öffentlichen Ordnung repräsentieren: 
Umzug ohne Anmeldung und Demonstration, die einen Eingriff in den 
Verkehr beinhalten. Man könnte vermuten, daß hier - ähnlich den 
Delikten ohne Opfer - ein besonderes „Anfälligkeitspotential" für 
Wandel besteht, gehen doch hier Vorstellungen über Sinn und Nutzen des 
Verstoßes ebenso in die Bewertung ein wie Vorstellungen über angemes­
senes staatliches Handeln und Vertrauen in die Regierung. 

Bei den vorgelegten Delikten läßt sich in der Tat ein durchaus nennenswer­
ter Wandel über Zeit - zugunsten einer Verschärfung der moralischen 
Beurteilung-feststellen: im Falle des Umzugs ohne Anmeldung steigt der 
Anteil für „sehr schlimm, ziemlich schlimm" von 21 % auf 47%, im Fall der 
Demonstration von 55% auf 62%. 
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Im ersten Fall könnte eine zeitspezifische Komponente die Veränderung 
mit bedingt haben: die Diskussion um die Volkszählung im Jahr der 1987 er 
Erhebung. Mögen auch die Bundesbürger den Sinn der Volkszählung 
nicht immer nachvollzogen haben, so läßt sich doch ihr gegenüber affektiv 
eine positive Orientierung nachweisen (vgl. Gräf 1989, S. 92). Aus der 
Perspektive der Volkszählung her gesehen mag für viele Bürger der 
Umzug ohne Anmeldung eine Störung des staatlichen Handelns bedeuten: 
wer sich nicht anmeldet, fällt aus den bestehenden Registern heraus, auf 
deren Basis staatliches Handeln und Planung erst möglich scheinen. Die 
Tatsache, daß die Bewertung dieses Delikts am stärksten mit der 
Bewertung von Delikten im Zusammenhang mit der Volkszählung 
korreliert - der Boykott der Volkszählung oder deren falsche Beantwor­
tung-, kann ebenso als Bestätigung dieser Annahme angesehen werden' 
wie die Tatsache, daß im Verlauf der Volkszählungskampagne dieses 
Delikt im Gegensatz zu den meisten anderen, nicht volkszählungsbezoge­
nen Delikten zunehmend negativer beurteilt wird (vgl. Reuband 1989b, 
Tab. 1). 
Der Grund für die veränderte Bewertung von Demonstrationen, bei denen 
der Verkehr für eine halbe Stunde blockiert wird, ist ungewisser. 
Vermutlich ist hier nicht allein die Einschätzung der Legitimität von 
Demonstrationen allgemein entscheidend, sondern ebenso ( und vielleicht 
in noch stärkerem Maße) die potentielle Betroffenheit durch die spezifi­
sche Demonstrationsart: seit 1970 hat die Motorisierung in der Bundesre­
publik zugenommen (vgl. Statistisches Bundesamt 1987, S. 313ff.), 
besonders in den Großstädten kommt es im Verkehr immer wieder zu 
Staus. Diese Faktoren zusammengenommen-mehr potentiell Betroffene 
und Erfahrungen größerer Verkehrsprobleme-mögen mit dazu beigetra­
gen haben, daß dieses „Delikt" im Langzeitvergleich negativer bewertet 
wird. Daß es die Einstellung zu Demonstrationen an sich nicht allein sein 
kann, darauf deuten andere Untersuchungen hin. Sie belegen, daß von 
vergleichbar negativen Trends in der zuerkannten Legitimität von Protest 
nicht gesprochen werden kann. 8 

4. Veränderungen im Strafverlangen

Entgegen der vielzitierten These vom Wandel des Rechtsbewußtseins 
kann nach unseren Analysen von einer allgemeinen Veränderung in der 
Bewertung des abweichenden Verhaltens nicht die Rede sein. Wie aber 
sieht es nun aus, wenn wir das Sanktionsverlangen betrachten? Nach Emile 
Durkheim gehen moralische Empörung und Strafverlangen miteinander 
parallel: je größer die moralische Empörung, desto größer das Sanktions­
verlangen {Durkheim 1965, S. 157ff.). Für andere Autoren ist die 
moralische Bewertung und Stärke des Strafverlangens Ausdruck ein und 
derselben Orientierung (vgl. u.a. Dahrendorf 1964, S. 57), und von wieder 
anderen werden das Strafverlangen und die Sanktionspraxis geradezu zu 
dem Indikator schlechthin für die Bestimmung der moralischen Vorstel­
lungen der Gesellschaft. 
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Gäbe es eine weitgehende Identität von moralischem Urteil und Sank­
tionsverlangen, müßte der Wandel im moralischen Urteil mit einem 
analogen Wandel der Sanktionsvorstellungen einhergehen. Andererseits 
wäre aber auch denkbar, daß, je nach Menschenbild, Täterbild sowie 
Vorstellungen über den Sinn und den Erfolg verschiedener Strafen, das 
Sanktionsbedürfnis - unabhängig vom moralischen Urteil in gewissem 
Maße - je nach Delikt variiert. So könnte mancher Befragte bei einem 
Unternehmer eine Geldstrafe allein deswegen für wenig sinnvoll halten, 
weil dieser aufgrund seines Vermögens davon wenig tangiert wird. 
Umgekehrt könnte der Befragte bei einem Arbeiter, der Materialien aus 
der Firma stiehlt, dessen Einkommen derart niedrig ansetzen, daß er eine 
Geldstrafe für hinreichend abschreckend einschätzt. 

Daß die Rangordnung der moralischen Beurteilung und das Sanktionsver­
langen zum gegebenen Zeitpunkt nicht identisch sind, dafür gibt es aus 
verschiedenen Untersuchungen Hinweise. So geht etwa in der Erhebung 
von Wolfgang Kaupen -welche die Ausgangsbasis unseres Zeitvergleichs 
repräsentiert-die Rangordnung der Delikte mit dem Ausmaß moralischer 
Beurteilung der Rangordnung des Strafverlangens im allgemeinen paral­
lel. Doch ist die Beziehung keineswegs pefekt: es gibt eine ganze Reihe von 
Delikten, die als besonders schwer eingestuft werden, bei denen aber kein 
analoges Strafverlangen damit verbunden ist. Ähnliche Muster erbringen 
Untersuchungen mit etwas anderem Indikatorensystem und anderer 
Population (vgl. Rossi et al. 1985, S. 72, Dölling 1985, S. 249f.). 

Im Rahmen unserer Replikationsbeinühungen haben wir für einen Teil der 
Delikte das Strafverlangen ermittelt. Dabei wurden die Interviewten 
gefragt, wie sie urteilen würden, wenn sie Richter wären. Zu diesem Zweck 
wurde eine Liste mit verschiedenen Sanktionsformen vorgelegt - von 
Freispruch, Verwarnung bis hin zu Gefängnis ohne Bewährung. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle 2 (s. folgende Seite) wiedergegeben. Als erstes 
fällt beim Vergleich der verschiedenen Delikte auf, daß die moralische 
Schwere der Beurteilung mit dem Sanktionsverlangen in der Tat nur z. T. 
parallel geht. So wird 1970 z.B. der Diebstahl moralisch weitaus schwerer 
beurteilt als die Steuerflucht des Unternehmers. Im Strafverlangen jedoch 
kehren sich die Beziehungen um: die Gefängnisstrafe wird häufiger als im 
Fall der Steuerflucht gefordert (wenngleich auch der Sanktionsverzicht 
etwas häufiger gewählt wird). Zweitens fällt auf, daß Veränderungen in 
der moralischen Bewertung über die Zeit nicht notwendigerweise mit einer 
analogen Veränderung des Strafverlangens einhergehen. So gibt es im Fall 
der Steuerflucht und in den 80er Jahren ebenfalls im Fall der Homosexuali­
tät eine gewisse Verschärfung der moralischen Verurteilung, in der 
Sanktionsforderung jedoch eine Konstanz. Inwiefern man dieses Ausein­
anderfallen als einen Rückstand des Sanktionsverlangens hinter der 
moralischen Bewertung verstehen muß und zeitversetzt eine Änderung im 
Sanktionsverlangen langfristig erwarten kann, bleibt dahingestellt. 

292 



T
ab

e
ll

e
 1

: 
M

o
ra

li
sc

h
e
 B

e
u

rt
e
il
u

n
g 

ve
rs

ch
ie

d
e
n
e
r 

D
e
li
k

te
* 

im
 Z

e
it

ve
rl

au
f 

(i
n

 %
 ) 

D
ie

b
st

a
h
l 

S
te

u
e
rfl

u
ch

t 
Prü

g
e
ln

 
U

m
zu

g
 

D
em

on
st

ra
ti
on

 
H

o
m

o
se

x
u

a
li

tä
t 

H
a
sc

h
is

ch
k
o

n
su

m
 

19
70

 
19

82
 

19
87

 
19

70
 

19
82

 
19

87
 

19
70

 
19

87
 

19
70

 
19

87
 

19
70

 
19

87
 

19
70

 
19

82
 

19
87

 
19

70
 

19
82

 
19

87
 

Se
hr

 sc
hli

mm
 

47
 

43
 

46
 

38
 

46
 

56
 

32
 

69
 

4 
11

 
19

 
21

 
29

 
12

 
14

 
51

 
54

 
44

 
Zi

em
lic

h 
sch

lim
m 

43
 

47
 

46
 

31
 

36
 

30
 

38
 

26
 

17
 

36
 

36
 

41
 

24
 

16
 

21
 

30
 

30
 

36
 

Ni
ch

t s
o 

sch
lim

m 
8 

8 
7 

27
 

15
 

10
 

27
 

3 
77

 
52

 
41

 
32

 
40

 
64

 
56

 
17

 
14

 
19

 
W

eiß
 n

ich
t 

2 
1 

1 
4 

3 
4 

3 
2 

2 
2 

4 
6 

7 
8 

9 
2 

2 
4 

• 
D

el
ik

tb
es

ch
re

ib
u

n
ge

n
: 
,,E

in
 A

rb
ei

te
r 

en
tw

en
d
et

 M
at

er
ia

l i
m

 W
er

t 
vo

n
 .
.

.
 D

M
 a

u
s 

d
er

 F
ir

m
a,

 w
ei

l e
r 

es
 z

u
 H

au
se

 g
eb

ra
u
ch

en
 k

an
n
. -

E
in

 G
es

ch
äf

ts
m

an
n
 b

ri
n
gt

 e
in

en
 T

ei
l s

ei
n
es

 
V

er
m

ö
ge

n
s,

 s
ag

en
 w

ir
 .

.
. 

D
M

, 
in

s 
A

u
sl

an
d
, 

u
m

 k
ei

n
e 

S
te

u
er

n
 z

ah
le

n
 z

u
 m

ü
ss

en
. -

E
in

 M
an

n
 v

er
p
rü

ge
lt

 s
ei

n
e 

F
ra

u
, 

w
ei

l 
si

e 
d
en

 H
au

sh
al

t 
n
ic

h
t 

o
rd

en
tl

ic
h
 f

ü
h
rt

-
D

em
o
n
st

ra
n
te

n
 

b
lo

ck
ie

re
n
 fü

r 
ei

n
e 

h
al

b
e 

S
tu

n
d
e 

d
en

 B
er

u
fs

ve
rk

eh
r-

E
in

 M
an

n
 h

at
 h

o
m

o
se

xu
el

le
 B

ez
ie

h
u
n
ge

n
 z

u
 e

in
em

 a
n
d
er

en
 M

an
n
-

S
tu

d
en

te
n
 fe

ie
rn

 e
in

e 
P

ar
ty

, b
ei

 d
er

 H
as

ch
is

ch
 g

er
au

ch
t w

ir
d
."

 
B

ei
 d

en
 D

M
-A

n
ga

b
en

 m
u
ß
te

 je
w

ei
ls

 e
in

e 
A

n
p
as

su
n
g 

an
 d

ie
 E

in
k
o
m

m
en

se
n
tw

ic
k
lu

n
g 

vo
rg

en
o
m

m
en

 w
er

d
en

, u
m

 d
ie

 je
w

ei
li
ge

n
 S

ti
m

u
li
 fu

n
k
ti

o
n
al

 ä
q
u
iv

al
en

t z
u
 h

al
te

n
. D

er
 D

M
-B

et
ra

g 
va

ri
ie

rt
 d

am
it

 a
b
so

lu
t;

 r
el

at
iv

 z
u
m

 E
in

k
o
m

m
en

 b
le

ib
t e

r 
gl

ei
ch

.
 Im

 F
al

le
 d

es
 D

ie
b
st

ah
ls

 a
m

 A
rb

ei
ts

p
la

tz
 w

u
rd

en
 fo

lg
en

d
e 

B
et

rä
ge

 v
o
rg

eg
eb

en
: 5

00
 D

M
 (1

97
0)

, 1
000

 D
M

 (1
98

2)
, 1

200
 D

M
 

(1
98

7
).

 Im
 F

al
le

 d
er

 S
te

u
er

fl
u
ch

t:
 1

00
000

 D
M

 (
19

7
0)

, 
2
00

00
0
 D

M
 (

19
82

),
 2

50
000

 D
M

 (
19

87
).

 

T
ab

e
ll

e
 2

: 
S

tr
af

ve
rl

an
ge

n
* 

fü
r 

ve
rs

ch
ie

d
e
n
e
 D

e
li

k
te

 i
m

 Z
e
it

ve
rl

au
f 

(i
n
 %

 ) 

D
ie

b
st

a
h
l 

S
te

u
e
rfl

u
ch

t 
Prü

g
e
ln

 
H

o
m

o
se

xu
a
li
tä

t 
H

a
sc

h
is

ch
k
o

n
su

m
 

19
70

 
19

82
 

19
87

 
19

70
 

19
82

 
19

87
 

19
70

 
19

87
 

19
70

 
19

82
 

19
87

 
19

70
 

19
82

 
19

87
 

Fr
eis

pr
uc

h 
2 

1 
3 

12
 

4 
5 

16
 

6 
41

 
67

 
67

 
5 

8 
15

 
Ve

rw
arn

un
g 

8 
12

 
13

 
4 

8 
8 

37
 

16
 

17
 

15
 

16
 

23
 

32
 

29
 

Ge
lds

tra
fe 

an
s R

ot
e K

re
uz

 
17

 
19

 
18

 
1 

5 
2 

19
 

11
 

6 
4 

3 
14

 
15

 
17

 
Ge

rin
ge

 G
eld

str
afe

 
19

 
15

 
15

 
1 

2 
4 

7 
5 

4 
1 

1 
14

 
7 

7 
Ho

he
 G

eld
str

afe
 

34
 

24
 

29
 

37
 

28
 

32
 

8 
14

 
8 

2 
3 

15
 

9 
10

 
Ge

fän
gn

is 
mi

t B
ew

äh
ru

ng
 

12
 

18
 

17
 

8 
19

 
17

 
5 

20
 

6 
3 

2 
11

 
12

 
11

 
Ge

fän
gn

is 
we

nig
er

 al
s 6

 M
on

ate
 

}
4 

n
8 

�
}

4 
}

28
 

12
}

33
 

13
}

29
 

}
2 

l1
 }2

3 
}

6
 

n
4 

n
4 

}1
4 

1 n
17

 
!}

8 
Ge

fän
gn

is 
me

hr
 al

s 6
 M

on
ate

 
21

 
16

 
12

 
So

ns
tig

es
 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

* 
6 

1 
2 

2 
1 

1 
W

eiß
 n

ich
t, 

ke
ine

 A
n_g_

ab
en

 
4 

1 
-

9 
1 

1 
6 

1 
11

 
3 

4 
4 

1 
4 

•F
ra

ge
fo

rm
u

li
er

u
n

ge
n

:,
, U

n
d
 je

tz
t h

ät
te

 ic
h

 g
er

n
e 

ge
w

u
ß

t,
 w

el
ch

e 
S

tr
af

en
 S

ie
 p

er
sö

n
li
ch

 in
 d

en
 e

in
ze

ln
en

 F
äl

le
n
 v

er
h
än

ge
n
 w

ü
rd

en
, w

en
n

 S
ie

 R
ic

h
te

r w
är

en
."

 D
el

ik
tb

es
ch

re
ib

u
n
ge

n
 w

ie
 in

 
T

ab
el

le
 1

, 
D

el
in

k
ta

n
ga

b
en

 u
n

d
 A

n
tw

o
rt

k
at

eg
o

ri
en

: 
,,W

o
 G

el
d
st

ra
fe

n
 v

o
rg

eg
eb

en
 w

u
rd

en
, 

m
u
ß

te
 e

in
e 

A
n

p
as

su
n

g 
an

 d
ie

 V
er

än
d
er

u
n
ge

n
 d

es
 E

in
k
o
m

m
en

s 
ü

b
er

 Z
ei

t 
vo

rg
en

o
m

m
en

 
w

er
d
en

. D
ie

 D
M

-B
et

rä
ge

 v
ar

ii
er

en
 d

es
h
al

b
 a

b
so

lu
t;

 r
el

at
iv

 z
u
m

 E
in

k
o
m

m
en

 si
n
d
 si

e 
k
o
n
st

an
t.

 D
ie

 G
el

d
st

ra
fe

 a
n
 d

as
 R

o
te

 K
re

u
z 
b
el

äu
ft

 si
ch

 in
 d

en
 e

in
ze

ln
en

 E
rh

eb
u
n
ge

n
 a

u
f e

in
en

 W
er

t 
vo

n
 5

0 
D

M
 (1

97
0)

, 1
00

 D
M

 (1
98

2)
, 1

20
 D

M
 (1

98
7)

; d
er

 h
ie

r 
al

s 
„g

er
in

g"
 a

u
sg

ew
ie

se
n
e 

G
el

d
b
et

ra
g 

au
f 1

00
 D

M
 (1

97
0)

, 2
00

 D
M

 (
19

82
),

 2
50

 D
M

 (
19

87
),

 d
er

 h
ie

r 
al

s 
„h

ö
h
er

" 
au

sg
ew

ie
se

n
e 

G
el

d
b
et

ra
g 

au
f 5

00
 s
o
w

ie
 1

00
0 

D
M

 (1
97

0)
, ,

,m
eh

r 
al

s 
200

 D
M

" 
(1

98
2)

, ,
,m

eh
r 

al
s2

50
 D

M
" 

(1
98

7)
. D

ie
 v

er
sc

h
ie

d
en

en
 F

o
rm

en
 fü

r G
ef

än
gn

is
 m

it
 b

zw
. o

h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g 

si
n
d
 in

 d
er

 T
ab

el
le

 
je

w
ei

ls
 z

u
 e

in
er

 K
at

eg
o
ri

e 
zu

sa
m

m
en

ge
fa

ß
t.

 D
ie

 K
at

eg
o
ri

e 
Z

u
ch

th
au

s 
im

 J
ah

re
 1

97
0 

is
t „

G
ef

än
gn

is
 o

h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g"

 z
u
ge

o
rd

n
et

. D
ie

 S
tr

af
en

 in
 d

en
 e

in
ze

ln
en

 E
rh

eb
u
n
ge

n
 la

u
te

n
 1

97
0:

 
F

re
is

p
ru

ch
 (

k
ei

n
e 

S
tr

af
e)

 -
V

er
w

ar
n
u
n
g,

 E
rm

ah
n
u
n

g
-

5
0 

D
M

 B
u
ß

e 
an

 d
as

 R
o
te

 K
re

u
z 

-
100

 D
M

 G
el

d
st

ra
fe

 -
500

 D
M

 G
el

d
st

ra
fe

 -
10

00
 D

M
 G

el
d
st

ra
fe

 -
1

 W
o
ch

e 
G

ef
än

gn
is

 m
it

 
B

ew
äh

ru
n
g 

-
1 

M
o
n
at

 G
ef

än
gn

is
 m

it
 B

ew
äh

ru
n
g 

-
6 

M
o
n
at

e 
G

ef
än

gn
is

 o
h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g 

-
m

eh
r 

al
s 

6 
M

o
n
at

e 
o

h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g 

-
Z

u
ch

th
au

s.
 19

82
: 

F
re

is
p
re

ch
en

 (
k
ei

n
e 

S
tr

af
e)

 -
V

er
w

arn
u
n
g,

 E
rm

ah
n
u
n
g-

10
0 

D
M

 B
u
ß
e 

an
 d

as
 R

o
te

 K
re

u
z-

200
 D

M
 G

el
d
st

ra
fe

-
m

eh
r 
al

s 2
00

 D
M

 G
el

d
st

ra
fe

-
G

ef
än

gn
is

 (w
en

ig
er

 a
ls

 6
 M

o
n
at

e)
 m

it
 B

ew
äh

ru
n
g-

G
ef

än
gn

is
 (w

en
ig

er
 

al
s 6

 M
o
n
at

e)
 o

h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g-

G
ef

än
gn

is
 (
m

eh
r 
al

s 6
 M

o
n
at

e)
 o

h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g.

 1
98

7
: F

re
is

p
re

ch
en

 (
k
ei

n
e 

S
tr

af
e)

-
V

er
w

ar
n
u
n
g,

 E
rm

ah
n
u
n
g-

12
0 

D
M

 B
u
ß

e 
an

 d
as

 R
o

te
 K

re
u
z-

25
0 

D
M

 G
el

d
st

ra
fe

-
m

eh
r 
al

s 
25

0 
D

M
 G

el
d
st

ra
fe

-
G

ef
än

gn
is

 ( 
w

en
ig

er
 a

ls
 6

 M
o
n
at

e)
 m

it
 B

ew
äh

ru
n
g-

G
efä

n
gn

is
 (

 w
en

ig
er

 a
ls

 6
 M

o
n
at

e)
 o

h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g-

G
efä

n
gn

is
 (

m
eh

r 
al

s 6
 M

o
n
at

e)
 

o
h
n
e 

B
ew

äh
ru

n
g.

 

quish01
Bleistift



Betrachtet man das Sanktionsverlangen über die verschiedenen Delikte 
hinweg über Zeit, so erweist sich - ähnlich wie beim moralischen Urteil­
die Heterogenität der Trends als Charakteristikum der Entwicklung. Für 
einige Delikte ist Konstanz das Typische, bei anderen eine Verschärfung, 
und wieder bei anderen eine Liberalisierung. Wenn ein Delikt herausragt, 
dessen Wandel am stärksten ausgeprägt ist und mit der moralischen 
Bewertung parallel läuft, ist es die Gewalt in der Ehe. Nur verläuft hier der 
Wandel in einer Weise, die dem in der Literatur unterstellten Wandel 
entgegensteht. Die These von Wertewandel, der zu einem allgemeinen 
Abbau traditioneller Normenvorstellungen und reduziertem Sanktions­
verlangen führe, erweist sich als Mythos.9 

5. Schlußbemerkungen

Zwei wichtige Folgerungen könnten aus unserer Analyse gewonnen 
werden. Erstens, daß es den Wertewandel im Bereich der Beurteilung 
abweichender Verhaltensweisen nicht gibt. Auch wenn manche dieser 
Delikte untereinander korrelieren, so weisen sie doch eigene spezifische 
Komponenten und eine eigene Entwicklung auf. Die Beschreibung und 
Erklärung von Konstanz und Wandel muß daher zunächst an den einzelnen 
Delikten ansetzen, bevor Veränderungstendenzen globaler Art erfaßt 
werden können. Letztere stellen allenfalls die Folie dar, vor der die 
deliktspezifischen Veränderungen besser beurteilt werden können. 

Zweitens ergibt sich als Folgerung, daß moralisches Urteil und Strafverlan­
gen - anders als gewöhnlich unterstellt - nicht identisch sind. In vielen 
Fällen, wenn nicht gar den meisten, gehen sie parallel. Aber bei einem Teil 
von Delikten divergieren beide Dimensionen. Das normative Klima in der 
Bevölkerung gegenüber Abweichung kann weder durch die moralische 
Beurteilung, noch über das Strafverlangen, sondern nur über die spezifi­
sche Kombination beider Dimensionen angemessen erfaßt werden. 

Anmerkungen 

(1) Konkret formulierte Delikte haben gegenüber abstrakt formulierten Delikten
den Vorteil, daß der Befragte relativ präzisen Stimuli ausgesetzt ist. Ein gewisser
Nachteil liegt darin, daß über das Delikt hinaus noch andere kontextuelle Einflüsse
in die Bewertung eingehen ( dazu vgl. Reuband 1989c). Solange wir die kontextuel­
len Rahmenbedingungen konstant halten, erachten wir diesen Einfluß jedoch in
unserem Zusammenhang für relativ unproblematisch.
(2) Ökonomische Zwänge bedingten die Wahl einer Teilreplikationsstrategie. In
beiden Erhebungen handelt es sich um Themenkomplexe, in denen die Bewertung
der verschiedenen abweichenden Verhaltensweisen einen eher untergeordneten
�.tellenwert hatten (die Hauptthematik bezog sich auf den Drogengebrauch).
Uberdies handelte es sich um Einschaltungen in Mehrthemenumfragen. Die erste
Erhebung wurde vom National Institute on Drug Abuse (USA) finanziert, die
zweite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Köln).
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(3) Um die Einkommensentwicklung zu schätzen, wurden einerseits Umfragebe­
funde von GFM/GET AS zum Haushaltsnettoeinkommen herangezogen und für
das Jahr der Erhebung extrapoliert, andererseits Angaben des Statistischen
Bundesamtes zum Nettoverdienst. Die so bestimmten, konkreten Summen
wurden aufgerundet, um DM-Beträge den Befragten in einer Weise vorgeben zu
können, wie sie dem Alltagsdenken entspricht.
(4) Die Gewichtung orientierte sich an Angaben des Statistischen Bundesamtes
und umfaßt die Merkmale Alter-Geschlecht-Erwerbstätigkeit. Die Studie ist im
Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der Nr. 641 archiviert und steht
für Sekundäranalysen zur Verfügung.
(5) Daß in der Umfrage des Instituts für Demoskopie die Toleranz im Fall des
Büroangestellten, der Schreibpapier, Bleistifte oder anderes kleines Material
mitnimmt, stärker steigt als gegenüber dem Arbeiter, der „kleine Mengen Material
aus dem Betrieb mitnimmt", könnte als Indiz in dieser Richtung gelten: der Begriff
der „kleineren Mengen" läßt eher an teurere Materalien denken als deren konkrete
Benennung in Form von „Schreibpapier und Bleistift". Unter Umständen ist auch
der relative Preis der jeweiligen thematisierten Materialien - wie Schreibpapier
oder Bleistifte- im Zeitverlauf gesunken, so daß die Abnahme in der moralischen
Verdammung weniger einen Wandel im moralischen Urteil als einen Wandel im
Ausmaß des Schadens widerspiegelt.
( 6) Das beschriebene Delikt stellt im Rahmen der Eigentumsdelikte insofern
einen Sonderfall dar, als nicht der direkte Besitzer, sondern der indirekte Besitzer­
in diesem Fall das Finanzamt - betroffen ist.
(7) Die Korrelation liegt bei Gamma= .60 bzw . .  70, während der Zusammenhang
mit den anderen Delikten bei Gamma unter .50 liegt.
(8) Hinweise in diese Richtung ergeben sich, wenn man die Einstellung zu
Demonstrationen im Langzeitvergleich 1968 - 1988 betrachtet. So erbringt der
ALLBUS von 1988 im Vergleich zu früheren Erhebungen keine Hinweise auf eine
vermehrte prinzipielle Ablehnung des Demonstationsrechts ( eine nähere Analyse
des Verfassers zu dieser Thematik ist in Vorbereitung).
(9) Die Tatsache, daß es keinen allgemeinen Trend hin zu einer „Entschärfung"
des Strafverlangens - besonders auf der Ebene der Verhängung von Gefängnis­
strafe-kommt, bedeutet zugleich aber auch: die Bemühungen im Strafrecht, weg
von den kustodialen zu alternativen nicht-kustodialen Formen zu kommen, findet
sich nicht notwendigerweise auch auf der Ebene der Bevölkerungsvorstellungen
allgemein als Trend. Von einer vermehrten Offenheit zu Reformen ist nach
unseren Indikatoren (gemessen an der Kategorie für Bußen, Geldstrafen und
„Sonstiges") nichts zu erkennen. Würde man freilich andere Indikatoren wählen
und andere Antwortvorgaben verstärkt thematisieren (besonders solche, die sich
auf außerstrafrechtliche Maßnahmen und solche außerhalb des hier vorgelegten
Katalogs beziehen), könnte man unter Umständen etwas andere Verteilungsmu­
ster erwarten ( was man dann als Ausdruck einer gewissen Ambivalenz und Wider­
sprüchlichkeit auf der Einstellungsebene deuten müßte). Aber auch wenn keine
derartigen Veränderungen einträten und strafrechtliche Maßnahmen favorisiert
würden, schlösse dies nicht aus, daß es unter bestimmten Bedingungen eine
Bereitschaft zur Tolerierung einer liberaleren Strafrechtspolitik geben könnte.
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